
670 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 

des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (590 der Bei
lagen): Handels- und Zahlungsabkommen 
zwismen der Republik österreich und der 

Volksrepublik China 

in nicht allzu ferner Zukunft ihr Außenhandels
volumen erweitern. Dann soU auch österreich die 
Chancen für verstärkte Lieferungen nützen kön
nen. 

Das erwähnte Abkommen hat gesetz.esergän
österreich hat am 28. Mai 1971 diplomatische zenden Charakter und darf daher nur mit Ge-

Beziehungen mit der Volksrepublik China auf- nehmigung des Nationalrates gemäß Art. 50 
genommen. In der Folge wurden über Wunsch Abs. 1 B-VG abgeschlossen werden. 
der chinesischen Regierung zwecks Regelung des 
Handels- und Zahlungsverkehrs Verhandlungen Der Handelsausschuß hat die gegenständliche 
über ein Abkommen auf Regierungsebene gc- Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 5. Feber 
führt und zu Jahresmitte 1972 abgeschlossen. 1973 in V.erhandlung gezogen. In der Debatte 
Die Unterzeichnung des Handels- und Zahlungs- ergriffen außer dem Berichterstatter die Abge
abkommens erfolgte am 2. November 1972 in ordneten Erich Hof s te t t e r, Dipl.-Ing. Ha n
Pekingdurch den Herrn Bundesminister für' re ich und Mit t e r e r sowie der Bundes
Handel, Gewerbe und Industrie, Dr. Josef Stari- minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
bacher. Dr. Starihacher das Wort. 

Das vorliegende Abkommen sieht die gegen- Der Handdsausschuß hat einstimmig besdIlos-
seitige Gewährung der Meistbegünstigung auf sen, dem Hohen Hause die Genehmigun des 
dem Gebiet der Zölle und sonstigen AbgabeG Abkommens zu empfehlen. 
(Steuern, Gebühren und Beiträge), die anläß- Der Handelsausschuß ist der Meinung, daß in' 
lich der Ein- oder Ausfuhr von Waren erhoben diesem Falle die Erlassung eines Bundesgesetzes 
werden sowie auch hinsiChtlich der Art der Er- - im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG in der 
hebung dieser Zölle und Abgaben vor. Abgaben geltenden Fassung - zur überführung des Ver
mit zollgleicher Wirkung werden davon nicht tragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
erfaßt. Das Abkommen enthält ferner u. a. eine nicht notwendig ist. , 
Preisklausel und eine Regdung des Zahlungs- Der Handelsausschuß stellt somit den A 11-

verkehrs, die auch Zahlung in Schilling vor- t rag, der Nationalrat wolle dem Handels- und 
sieht. Dem Abkommen sind keinerlei Waren- Zahlungsabkommen zwischen der Republik öster
listen für die Ein- und Ausfuhr beigegeben. reich und der Volksrepublik China (590 .der Bei-

Mit diesem Abkommen soll österreich ein lagen) die verfassungsmäßige Genehmigung er
Platz auf dem chinesischen A'bsatzmarkt gesichert teilen. 
werden. Die Volksrepublik China, wird, wenn 
auch noch nicht in ,den nächsten Jahren, so doch 

Teschi 
Berichterstatter 

Wien, am 5. Feber 1973 

Staudinger 
Obmann 
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